
SENNE PREISLISTE NR.15

Gültig ab 1.5.2009

Erscheinungsweise: 14-tägig Donnerstag

Annahmeschluss: jeweils Montag vor Erscheinen (Ausnahmen siehe Erscheinungskalender)

Satzspiegel: 184 mm breit, 265 mm hoch, 4-spaltig

Druckvorlagen: Als Druckvorlagen können geeignete Aufsichtsvorlagen sowie Dateien auf Datenträger (MAC oder
PC) angeliefert bzw. per E-Mail übertragen werden. Bei großen Datenmengen erfragen Sie bitte die Zugangsdaten zu
unserem FTP-Server.

Preise*: 1-farbig schwarz 2-farbig 4-farbig
1-spaltig (143 mm breit) 0,60 v/mm 0,75 v/mm 0,90 v/mm
2-spaltig (190 mm breit) 1,20 v/mm 1,50 v/mm 1,80 v/mm
3-spaltig (137 mm breit) 1,80 v/mm 2,25 v/mm 2,70 v/mm
4-spaltig (184 mm breit) 2,40 v/mm 3,00 v/mm 3,60 v/mm

Sonderformate: Titel-Ecke* Mittelblock*
»Stand-Alone«-Anzeige 95,00 v 490,00 v* (Alleinstellung auf Seite)
»Neugierig-Macher« 
Anzeige ab 100 mm 2-spaltig 4 C + 50,00 v
Daumenkino* Seiten-Teiler*
Anzeige ab 100 mm 2-spaltig 4 C + 50,00 v Anzeigenpreis 4-spaltig + 20,00 v
Panoramaseite* Effekt-Ecke*
Anzeige 100 mm 4 C durch Heftmitte 580,00 v Ecke in Festgröße 4 C  165,00 v

Rabatte: für mehrmaliges Erscheinen im Kalenderjahr Mengenstaffel im Kalenderjahr

16-maliges Erscheinen 16 % ab 3000 mm 12 %
12-maliges Erscheinen 12 % ab 5000 mm 18 %
24-maliges Erscheinen 20 % ab 8000 mm 25 %
(Mindestgröße der Anzeige 40 mm, 1-spaltig/Kleinanzeigen ausgenommen)

* Sonderformate sind von der Rabattstaffel ausgeschlossen.

Gewerbliche Kleinanzeigen bis 6 Zeilen kosten 12,– v, jede weitere Zeile zuzüglich 2,– v. Kleinanzeigen wer-
den im Fließtext 1-spaltig ohne Rahmen gesetzt.

»Wer bietet was?«: Eintrag nur für Kunden mit Anzeigenabschluss über mind. 12 Anzeigen möglich (ausgenom-
men Kleinanzeigen). Bei 24 Anzeigen im Jahr ist der Eintrag kostenlos, bei 12 Anzeigen pro Jahr berechnen wir 
110,– v. Eintrag für Berufsgruppen mit Werbebeschränkung 155,– v pro Jahr.

Platzierungswünsche: Platzierungswünsche werden nach technischen Möglichkeiten berücksichtigt, können je-
doch keinen Grund für spätere Ansprüche bilden (Ausnahme Titelseite und Sonderformat-Anzeigen).

Beilagen: Das Beifügen von Prospekten bis 20 g wird mit 39,– v je 1000 Stück berechnet, je weitere 20 g mehr zu-
züglich 10,– v per 1000. Ein Beilagenhinweis in der Rundschau ist möglich.

Zahlungsbedingungen: Innerhalb von 10 Tagen ./. 2 % Skonto oder 30 Tage netto. Bei Zahlungsverzögerung von
mehr als 5 Wochen und bei gerichtlicher Einziehung ist ein gewährter Rabatt hinfällig.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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1. Herausgeber der »Senne Rundschau« ist die Werbedruck Zünk-
ler GmbH & Co. KG, im Nachfolgenden als »Auftragnehmerin«
bezeichnet.
»Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentli-
chung einer oder mehrerer Anzeigen oder Beilagen eines Wer-
bungstreibenden oder sonstigen Inserenten in der Druckschrift
»Senne Rundschau« zum Zweck der Verbreitung.

2. Die Auftragnehmerin behält sich jederzeit nach freiem Ermes-
sen vor, einen Anzeigenauftrag – auch einzelne Abrufe im Rah-
men eines Abschlusses – wegen des Inhalts, der Herkunft oder
der technischen Form abzulehnen, wenn dessen Inhalt gegen
Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder die
Veröffentlichung für die Auftragnehmerin unzumutbar ist.
Dies gilt z. B. wenn Anzeigen pornografische oder sexuell an-
stößige Inhalte haben, Rassenspannungen fördern können, be-
leidigende Inhalte haben. Gleiches gilt falls ein begründeter
Verdacht besteht, dass Rechte Dritter verletzt werden.
Über die Ablehnung wird der Auftraggeber informiert.

3. Für die rechtzeitige Lieferung geeigneter, einwandfreier Texte,
Druckunterlagen und Beilagen hat der Auftraggeber Sorge zu
tragen. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Unter-
lagen fordert die Auftragnehmerin unverzüglich Ersatz an. Der
Auftraggeber versichert, dass er über die von ihm gelieferten
Druckunterlagen verfügungsberechtigt ist. Durch die Erteilung
eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kos-
ten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf
tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige be-
ziehen, zu tragen, und zwar nach Maßgabe der jeweilig gülti-
gen Preisliste. 
Wird die Auftragnehmerin mit der technischen und gestalteri-
schen Herstellung einer Anzeige beauftragt, können bei um-
fangreichen Arbeiten die anfallenden Kosten in Rechnung ge-
stellt werden. Das Copyright für die von der Auftragnehmerin
produzierten Anzeigen ist vorbehalten. Eine anderweitige Nut-
zung durch den Auftraggeber bedarf der ausdrücklichen Zu-
stimmung der Auftragnehmerin. Druckunterlagen werden nur
auf besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückge-
sandt. Die Unterlagen werden längstens 6 Monate nach Auf-
tragserfüllung aufbewahrt.

4. Eine Stornierung des Anzeigenauftrages ist nur bis zum Re-
daktionsschluss möglich (siehe Erscheinungsterminkalender
Annahmeschluss). Später eingehende Stornierungswünsche
werden nach technischen Möglichkeiten noch berücksichtigt,
eine Anzeigenpreiserstattung ist in diesen Fällen jedoch aus-
geschlossen. Wurde für gestaltete Anzeigen zum Zeitpunkt der
Stornierung bereits ein Layout erstellt, sind die dadurch ent-
standenen Kosten vom Auftraggeber ungeachtet der Nicht-
veröffentlichung mit 50 % des Anzeigenpreises zu vergüten.

5. Grundlage des Anzeigenauftrags ist die jeweils gültige Preis-
liste. Bei Änderungen der Anzeigenpreisliste treten die neuen
Bedingungen auch bei laufenden Abschlüssen sofort in Kraft,
sofern schriftlich nicht eine andere Vereinbarung getroffen
wurde. Von den festgelegten Preisen abweichende Nachlässe
können gewährt werden. Die Preise verstehen sich jeweils zzgl.
der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

6. Für den Abdruck von Anzeigen an bestimmten Plätzen wird
nur dann Gewähr übernommen, wenn die Platzierung schrift-
lich bestätigt wurde. Enthalten Anzeigenaufträge Platzie-
rungswünsche, so gilt der Anzeigenauftrag an sich unter allen
Umständen als verbindlich erteilt, auch wenn dem Platzie-
rungswunsch nicht entsprochen werden kann. Der Ausschluss
von Mitbewerbern ist nicht möglich.

7. Die Auftragnehmerin gewährleistet die drucktechnisch best-
mögliche Wiedergabe der Anzeigen im Rahmen der durch die
Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Können an den
Druckunterlagen Mängel nicht sofort erkannt werden, sondern
stellen sich erst beim Druck heraus, so hat der Auftraggeber
bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Im Übrigen hat
der Auftraggeber bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder unvollständigem Abdruck der Anzeige ein An-
recht auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatz-
anzeige, es sei denn, dass durch die Mängel der Zweck der An-

zeige nur unerheblich beeinträchtigt wird. Bei farbigen Re-
produktionen gelten geringfügige Abweichungen vom Origi-
nal nicht als berechtigter Grund für eine Mängelrüge. Dassel-
be gilt für den Vergleich zwischen etwaigen Andrucken und
dem Auflagendruck. Die Auftragnehmerin haftet ausdrücklich
nicht für das Nichterscheinen einer Anzeige, in jedem Fall ist
die Haftung der Auftragnehmerin dem Umfang nach be-
schränkt auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des be-
treffenden Anzeigenentgeltes.

8. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert.
Sendet der Auftraggeber den Korrekturabzug nicht fristgemäß
zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

9. Reklamationen aller Art sind spätestens innerhalb zwei Wo-
chen nach Erscheinen oder Rechnungseingang schriftlich gel-
tend zu machen. Bei Rechnungsumschreibung auf Wunsch des
Rechnungsempfängers wird eine Gebühr von 5,- Euro erhoben.

10. Anzeigenaufträge sind innerhalb eines Jahres nach Vertrags-
abschluss abzurufen. Die Frist beginnt mit dem Erscheinen der
ersten Anzeige, wenn nicht ein anderer Termin vereinbart wur-
de. Bei Nichteinhaltung eines Auftrages über mehrere Schal-
tungen erfolgt eine Rabattnachbelastung.

11. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass vorgesehene 
Artikel und PR-Berichte nicht Bestandteil des Anzeigenvertra-
ges werden.

12. Durch höhere Gewalt begründete Unterbrechung bei der 
Anzeigenveröffentlichung entbindet nicht vom Vertrag. In 
solchen Fällen verlängert sich die vereinbarte Abnahmezeit
entsprechend. Die Forderung von Schadenersatz ist ausge-
schlossen.

13. Belegexemplare werden mit der Rechnung geliefert. Für einen
Kleinanzeigenauftrag wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des
Auftraggebers ein Belegexemplar gegen Zahlung der Porto-
kosten geliefert. Für einen Kleinanzeigenauftrag wird nur auf
ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers eine Rechung ge-
gen Bearbeitungsgebühr erstellt.

14. Die Zahlung (Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer) ist inner-
halb von 30 Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Ab-
zug zu leisten. Bei Zahlung innerhalb von 10 Kalendertagen
nach Rechnungsdatum gewährt die Auftragnehmerin 2 %
Skonto auf den Rechnungsbetrag. Die Rechnung wird unter
dem Tag des Erscheinungstages ausgestellt. 
Kommt der Auftraggeber in Verzug, sind Verzugszinsen in
Höhe von 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen
Bundesbank zu zahlen, wenn nicht der Auftraggeber einen ge-
ringeren Schaden nachweist. Die Geltendmachung weiteren
Verzugsschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen. 
Kommt der Auftraggeber mit einer Zahlung in Verzug, wer-
den sämtliche offenen Forderungen aus der Geschäftsverbin-
dung, auch die noch nicht fälligen, zur sofortigen Zahlung fäl-
lig; das gilt nicht, wenn der Auftraggeber nachweist, dass ihn
kein Verschulden trifft. Ist der Auftraggeber Kaufmann, tritt
Zahlungsverzug 30 Tage nach Rechnungsdatum ein.

15. Wird ein Auftrag aus Gründen nicht erfüllt, die die Auftra-
gnehmerin nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, un-
beschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, ggf. gewährte
Mengenrabatte rückzuvergüten.

16. Alle Nebenabreden haben nur dann Gültigkeit, wenn sie
schriftlich festgehalten werden.

17. Einzelne Vertragsbedingungen, die unwirksam sein könnten,
haben nicht die Unwirksamkeit der gesamten Vertragsbedin-
gungen zur Folge.

18. Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz zwingend nichts anderes
vorsieht, der Sitz der Auftragnehmerin.

Stand 7/2009

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Anzeigenaufträge Senne Rundschau




